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Wenn Sie in Ihrer Wohnung andere Bodenbeläge verlegen oder sonstige andere 

feste Einbauten vornehmen möchten, dann benötigen Sie eine schriftliche 

Genehmigung von uns. Setzen Sie sich hierfür bitte mir Ihrem zuständigen 

Techniker in Verbindung.

Bauliche Veränderungen

Sie haben noch Fragen?  

Ihre Ansprechpartner für den Bereich Technik stehen 

Ihnen gerne zur Verfügung.

www.wohnen-in-der-mitte.de



Nutzen Sie bei kleinen Reparaturen un-

seren schnellen und kundenfreundlichen 

Reparaturservice – den Mieter-TÜV. Die 

Bezahlung übernehmen wir! Der Mieter-

TÜV kann bei allen Reparatur-Angelegen-

heiten in Anspruch genommen werden, 

die zur Wohnungsausstattung der Unter-

nehmensgruppe gehören, wie beispiels-

weise Badarmaturen, Warmwasserboiler, 

Spülkästen etc.

Sie können als Mieter selbständig Repa-

raturaufträge im Wert von bis zu 250 Euro 

in Auftrag geben, und zwar an die in Ihrer 

Handwerkerliste aufgeführten Vertragsfir-

men. Die Handwerkerliste finden Sie als 

Aushang in Ihrem Treppenhaus.

In ganz dringenden Fällen (z. B. bei einem 

Wasserrohrbruch) und bei größeren Repa-

raturwünschen kontaktieren Sie bitte Ihren 

Techniker im Regional- oder Servicecenter. 

Außerhalb der Geschäftszeiten steht Ihnen 

der technische Notruf zur Verfügung.

Kundenfreundlicher Reparaturservice –  

Unser Gebäude-TÜV

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt 

ist eines der wenigen Wohnungsunternehmen, das seinen 

Mietern keine Eigenbeteiligung bei Kleinreparaturen abverlangt. 

Häufig müssen Mieter bis zu 150 Euro aus eigener Tasche be-

zahlen, wenn etwa der Spülkasten defekt ist oder einfach nur 

der Rollladen klemmt. Mit dem sogenannten Mieter-TÜV bei der 

Unternehmensgruppe bleibt den Mietern das erspart.

Kundenfreundlicher Reparaturservice – Unser Mieter-TÜV

Mit dem Gebäude-TÜV haben Sie die Möglichkeit, die 

Handwerker für Kleinstreparaturen am, im und ums  

Gebäude herum selbst zu beauftragen.

Welche Arbeiten fallen unter Kleinstreparaturen?  

Hierunter verstehen wir zum Beispiel das Reparieren der 

Beleuchtung im Treppenhaus, Keller, am Hauszugang  

und im Außenbereich sowie Reparaturen an der Klingel- 

oder Briefkastenanlage – eigentlich alle kleineren  

Reparaturen, die das Gebäude betreffen.

Sprechen Sie uns oder die Handwerker einfach an, wenn 

Sie sich nicht sicher sind.


